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I, 

Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf die am 25. Januar 1985 angemeldete und am 

21. August 1985 veróffentlichte europãische Patent-

anmeldung 85 100 751.8 wurde am 4. November 1987 das 

europâische Patent Nr. 0 151 988 ertei].t. 

II. 

 

Ein von der Beschwerdeführerin (Einsprechenden) am 

15. Juli 1988 gegen das Patent eingelegter, im 

wesentlichen auf den Einspruchsgrund gem&B Artikel 100 a) 

EPU im Hinblick auf den Stand der Technik nach den 

Druckschri ften 

Dl: DE-C-2 716 495 

D2: AT-A-321 144 

gestützter Einspruch wurde durch die Entscheidung der 

Einspruchsabteilung in der mündlichen Verhandlung vom 

13. Mãrz 1990, zugesteilt mit schriftlicher Begründung vom 

22. Mãrz 1990, zurückgewiesen. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) unter gleichzeitiger Bezahiung der 

Beschwerdegebühr am 27. April 1990 Beschwerde eingelegt. 

Die Beschwerdebegründung wurde am 22. Juni 1990 

eingereicht, wobei noch zusâtzlich die Druckschrift 

D3: WABCO Druckschrift "Motorwagen-Bremsventil 4613 15", 

Ausgabe 09.79 

genannt wurde. 

IV. 	In einer Mitteilung der Technischen Beschwerdekammer gemâ 
Artikel 11 Absatz 2 der Verfahrensordnung der Beschwerde-

kammern wurde auf die wesentliche Bedeutung der Druck- 
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V 

schrift Dl für die Beurteilung der erf.inderjschen Tãtig-
keit hingewiesen. 

In der am 14. Juli 1992 abgehaltenen mündlichen 
Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin die 
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf 
des Patents. Die Beschwerdegegnerin beantragte die 
ZurUckweisung der Beschwerde, d. h. die Aufrechterhaltung 
des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag) und 
hilfsweise die Aufrechterhaltung auf der Basis der in der 
mündlichen Verhandlung vorgelegten Ansprüche 1 bis 3. 

Der Anspruch 1 nach dem Hauptantrag hat folgenden 
Wortlaut: 

11 1. Zweikreis-Bremsventil, insbesondere Fu3bremsventil für 
Bremsanlagen von Fahrzeugen, mit einem durch ein Druck-
stuck (1) betãtigbaren, den Druck in einer ersten, mit den 
Bremszylindern der Hinterachse verbundenen Kammer (7) 
steuernden Kolben (5) und einem in Betãtigungsrichtung von 
Druck der ersten Kaituiter (7) beaufschlagbaren Relaiskolben 
(29, 33), weicher den Druck in einer zweiten, mit den 
Bremszylindern der Vorderachse verbundenen Kainmer (31) 
steuert, wobei zuinindest einem der Kreise eine Druck-
begrenzungseinrichtung zugeordnet ist, weiche einen 
Vorrats-Hochdruck auf einen ausgesteuerten Norinaldruck zu 
reduzieren vermag, dadurch gekennzeichnet, daB die Druck-
begrenzungseinrichtung aus einem in der Relaiskolben-
anordnung verschiebbar angeordneten, unter der Wirkung 
einer vorgespannten Feder (35) stehenden Hilfskolben (29) 
besteht, weicher mit einem an ihm ausgebildeten Ventilsitz 
(28) gegenüber der EinlaB- und Auslai3ventilanordnung des 
zweiten Kreises wirkt, derart, daB der am zweiten Kreis 
anstehende Hochdruck auf einen ausgesteuerten Normaldruck. 
reduzierbar ist." 
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Der Aflspruch 1 nach dem Hilfsantrag hat folgenden 
Wortlaut: 

11 1. Zweikreis-Bremsventil, insbesondere mit l4itteln zur 
inechanischen Durchsteuerung versehenes Fu8bremsventil für 
Bremsanlagen von Fahrzeugen, mit einem durch em 
Druckstück (1) betàtigbaren, den Druc]c in einer ersten, 
mit den Bremszylindern der Hinterachse verbundenen Kammer 
(7) steuernden Ko].ben (5) und einem in Betãtigurigsrichtung 
voin Druck der ersten Kammer (7) beaufschlagbaren Relais-
kolben (29, 33), welcher den Druck in einer zweiten, mit 
den Bremszylindern der Vorderachse verbundenen Kainmer (31) 
steuert, wobei einem der Kreise eine Druckbegrenzungs-
einrichtung zugeordnet ist, weiche einen Vorrats-Hochdruck 
auf einen ausgesteuerten Normaidruck zu reduzieren verinag, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Druckbegrenzungs-
einrichtung aus einem in der Relaiskolbenanordnung 
verschiebbar angeordneten, unter der Wirkung einer 
vorgespannten Feder (35) stehenden Hilfskolben (29) 
besteht, weicher mit einem an ihm ausgebildeten Ventilsitz 
(28) gegenüber der EinlaB- und AuslaBventilanordnung des 
zweiten Kreises wirkt, wobei der Hilfskolben (29) in einer 
axialen Ausnehmung eines Kolbens (33) geführt ist, weicher 
zusainmen mit dent Hilfskolben den Relaiskolben bildet, daB 
die Feder (35) unter Vorspannung mit ihren entgegen-
gesetzten Enden sowohi am Kolben (33) als auch am Hilf s-
kolben (29) abgestützt ist, und daB der Hub des Hilfs-
kolbens (29) beidseitig durch Anschläge des Kolbens (33) 
festgelegt ist.tt 

Dent Anspruch 1 schliel3en sich die Ansprüche 2 bis 4 des 
Patents (Hauptantrag) bzw. die Ansprüche 2 und 3 nach dent 
Hilfsantrag an. 

VII. Die Beschwerdeführerin vertrat in ihren Schrjftsãtzen 
sowie in der xaündlichen Verhandlung mm wesentlichen die 
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Arisicht, daB sich das Zwejkrejs-BremSVefltil nach dem 
Hauptantrag sowie nach dem Hilfsafltrag lediglich dadurch 
vom Ventjl nach der Druckschrjft Dl unterscheide, daB die 
bei der Dl in bekannter Weise am ersten Kreis angeordnete 
Druckbegrenzung an das Bremsventil des zweiten Kreises 
gelegt ist. Wenn bei Mischdruckanlagen im ersten 
Bremskreis keine Druckbegrenzung nôtig sei, sei es 
naheliegend, die Druckbegrenzung in den zweiten Kreis zu 
verlegen, zumal bei Verwendung des bekannten Zweikreis-
Brexnsventils nach Dl bei einer Panikbremsung mit 
mechanischem Durchsteuern der Bremsventilkolbenanordnung 
bis auf den Anschlag die Druckbegrenzung für den zweiten 
Kreis zwar wirksam werde, jedoch der schwerwiegende 
Nachteil eintrete, daB dabei zwangsweise eine Entluftung 
des ersten Kreises auftrete. 

Die Beschwerdegegnerin machte im wesentlichen geltend, daB 
das Zweikreis-Bremsventil nach Dl bei einem mechanischen 
Durchsteuern infolge einer Panikbremsung zwar ebenfalls 
eine Druckbegrenzung im zweiten Bremskreis bewirke, jedoch 
trãten dabei wesentliche Nachteile auf. Ein Nachteil 
bestehe, wie von der Beschwerdeführerin bereits fest- 
gesteilt, darin, daB infolge der mechanischen Ubertragung 
der Relaiskolbenverschiebung des zweiten Kreises (durch 
das Ventil des ersten Kreises hindurch auf den 
Druckbegrenzer) im Bremsventil für den ersten Kreis die 
Entlüftung geäffnet und dieser Bremskreis unerwünscht 
drucklos werde. Weiterhin sei die bei der Dl im ersten 
Kreis angeordnete Druckbegrenzungseinrichtung auf die 
Beniessung des Ventilkolbendurchmessers des ersten Kreises 
abgestiinmt, so daB infolge des unterschiedlichen Ventil-
kolbendurchmessers im zweiten Kreis ein Ansprechen bei 
einem anderen Druck stattfinde. Aufgrund dieser Nachteile 
der Druckbegrenzungseinrichtung nach der Druckschrift Dl 
würde der Fachinann davon abgehalten, die bekannte 
Druckbegrenzungseinrichtung für eine Druckregelung mm 
zweiten Bremskreis in BetraCht Zu ziehen und entsprechend 
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abzuwandeln. Da auBerdem in der Dl auch nichts über eine 
Begrenzung des Bremsdruckes mm zweiten Kreis gesagt sei, 
hãtte für den Fachlnaflfl keine Anregung bestanden, die 

- 

	

	Druckbegrenzungseinrichtung vom ersten Kreis in den 
zweiten Kreis zu verlegen. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
der Regel 64 EPU; sie ist zulâssig. 

Hauptantrag 

2.1 	Die erteilten Unterlagen des angefochtenen Patents 
entsprechen mm wesentlichen dent Text der ursprünglichen 
Anineldung, so daB bei der Fassung des Anspruchs 1 nach dent 
Hauptantrag keine Bedenken hinsichtlich Artikel 123 (2) 
EPU bestehen. 

2.2 	Die Kaminer 1st in Ubereinstiminung mit den Verfahrens- 
beteiligten der Auffassung, daB die Druckschrift Dl den 
nachstliegenden Stand der Technik darsteilt. Diese 
Druckschrift zeigt als einzige der Entgegenhaltungen eine 
Druckbegrenzungseinrichtung, die einen Vorratshochdruck 
auf einen ausgesteuerten Normaidruck für die Brelus-
betãtigung zu reduzieren verinag, und of fenbart nicht nur 
die Merkinale aus dent Oberbegriff des Anspruchs 1 des 
angefochtenen Patents, sondern auch weitere Merkmale aus 
dessen Kennzeichen. Die Druckbegrenzungseinrichtung 
besteht nãxnlich ebenfalls wie beiiu angefochtenen Patent 
aus einein mm Steuerkolben (Betâtigungskolben 16) 
verschiebbar angeordneten, unter der Wirkung einer 
vorgespannten Feder 22, 24 stehenden Hilfskolben 
(Druckbegrenzungskolben 18), weicher mit einem an ihm 
ausgebildeten Ventilsitz 34 gegenüber der EinlaB-und 
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AuslaBventilanordnung des BreinsvefltiiS derart wirkt, daB 

der am Bremsventil anstehende HochdruCk auf einen ausge-

steuerten Normaidruck reduzierbar ist. Das Zweikreis- 

Bremsventil nach dem Anspruch 1 des angefochtenen Patents 

unterscheidet sich somit nur noch dadurch vom Stand der 

Technik nach Dl, daB der den Hilfskolben (Druc]the- 

grenzungskolben 29) aufnehinende Steuerkolben der Relais-

kolben 33 für das Bremsventil des zweiten Breinskreises 

ist und nicht der Steuerkolben des ersten Kreises wie bei 

der Dl. 

2.3 	Bei dem bekannten Zweikreisbremsventil nach Dl kann - 

z. B. durch einen leckbedingten Ausfall des ersten 

Bremskreises und der dadurch fehienden hydraulischen 

Ansteuerung des Relaiskolbens 44 des zweiten Bremskreises 

- eine mechanische Durchsteuerung über die Anschläge 60, 

62 stattfinden, so daB im zweiten Bremskreis ein Brems-

druck ausgesteuert wird. Bei einem solchen mechanischen 

Durchsteuern aufgrund eines Ausfalls des ersten Brems- 

kreises ist bei dem System nach der Dl die Druckbegren-

zungseinrichtung - im Gegensatz zu der in der 

angefochtenen Entscheidung vertretenen Ansicht - weiterhin 

wirksam. Die Kammer ist in Ubereinstimmung mit beiden 

Verfahrensbeteiligten der Auffassung, dal3 der durch die 

Anschläge 36, 38 begrenzte Rücklaufhub des Druckbegren-

zungskolbens 18 ausreicht, um das Bremsventil im zweiten 

Bremskreis 4, 6 über den Relaiskolben 44 und die 

mechanischen Anschläge 60, 62 soweit zu entlüften, daB em 

eventueller vorratsseitiger Hochdruck (bei 4) begrenzt 

wird und nicht in die Bremsleitung des zweiten Brems- 

kreises 6 durchschlagen kann. Qbwohl in der Druckschrift 

Dl hierüber keine Ausführungen gemacht sind, ist eine 

soiche Druckbegrenzung im zweiten Breinskreis möglich, da 

der in der Dl vor dem Ventil des ersten Bremskreises 3,5 

angeordnete Druckbegrenzungskolben 18 auch bei einer 

Betàtigung des zweiten Bremskreises infolge einer 
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xnechanischen DurchSteUerung denselben Rücklaufhub (für 
eine Maximaldruckbegrenzung) wie bei einer Druckbegrenzung 
ilu ersten Breinskreis 3,5 zur VerfügUflg stelit. Wenn bei 
der Dl der begrenzte Rüc]claufhub des Druckbegrenzungs-
kolbens 18 für die Druckbegrenzung des ersten Bremskreises 
ausreicht (wie in Dl deutlich beschrieben), dann muB er 
auch für eine Druckbegrenzung im zweiten Kreis 4,6 
ausreichen. 

Wie in der Beschreibungseinleitung des arigefochtenen 
Patents erlàutert, sind Situatiorten inôglich (z. B. bei 
einer Panikbreiusung), in denen auch bei intaktem ersten 
und zweiten Kreis ein mechanisches Durchsteuern der 
Bremsventilkolbenanordnung bis auf Anschlag vorgenottunen 
wird. Handelt es sich bei der in Rede stehenden 
Bremsanlage uin eine sog. Mischdruck-Bremsanlage, bei der 
als Vorratsdruck des ersten Kreises ein Normaidruck von 
z. B. 8 bar vorgesehen 1st, wãhrend für den Vorratsdruck 
des zweiten Kreises ein Hochdruck von z. B. 16 bar 
ansteht, dann muS für einen soichen Fall zuinindest eine 
Druckbegrenzung für den zweiten Breinskreis einsatzbereit 

sein. 

2.4 	GeiuäB angefochtenein Patent besteht ausgehend von 
einer soichen Mischdruckbrexnsanlage die zu lósende Aufgabe 
darin, ein Zweikreis-Bremsventil so auszubilden, daB eine 
wirksame Hochdruck-Begrenzung des zweiten Kreises auch 
dann erreicht wird, wenn das inechanische Durchsteuern 
vorzugsweise bei intaktent ersten und zweiten Kreis 
volizogen wird. 

Die Kanuner ist der Auffassung, daB diese Aufgabe durch das 
Bretnsventil nach Dl aus den unter Punkt 2.3 genannten 
Gründen gelôst wird. Auch hierin besteht Ubereinstiinmung 
mit den beiden Verfahrensbeteiligten. 

02803 	 .1... 
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2.5 	Bei einer soichen nach Wjrksainwerden der mechanischen 
Durchsteuerung bedingten Druckbegrenzung im zweiten 
Bremskreis treten jedoch die folgenden, von den 

Verfahrensbeteiligten in der inündlichen Verhandlung 
erstmals vorgebrachten und diskutierten Wirkungen auf: 

Wie aus den Figuren der Druckschrift Dl und der 
Zeichnung des angefochtenen Patents ersichtlich, sind 
der Steuerkolben für den ersten Bremskreis und der 
Relaiskolben für den zweiten Bremskreis zur 
speziellen Abstimmung ihrer Steuerfunktion mit 
unterschiedlichen Durchmessern versehen, so daB an 
ihnen bei gleichen Bremsdrücken unterschiedliche 
Axialkräfte wirksam werden. Daraus ergibt sich für 
eine Druckbegrenzung im zweiten Bremskreis em 
anderer Begrenzungswert als im ersten Bremskreis, 

wenn (in Folge der mechanischen Durchsteuerung) der 

Druckbegrenzungskolben des ersten Bremskreises die 
Druckbegrenzung liii zweiten Bremskreis steuert. 

Wenn bei dem Brernsventil nach der Druckschrift Dl als 
Folge elner mechanischen Durchsteuerung bei intaktem 
ersten und zweiten Bremskreis eine Druckbegrenzung 

(durch Rücklauf des Druckbegrenzungskolbens 18) 
stattfindet, dann wird während des Druckbegrenzungs-

vorgangs im zweiten Bremskreis die untere Ring-

flãche 34 des Begrenzungskolbens 18 von der 

Ventilhülse 11' abgehoben und dadurch der Druck im 
ersten Bremskreis zuinindest abgesenkt. Handelt es 

sich, wie irn Falle des angefochtenen Patents, beim 
ersten Bremskreis urn einen mit Normaidruck 

arbeitenden, d. h. nicht zu begrenzenden Brernskreis, 
dann ergibt sich hierdurch zumindest eine 

unerwünschte Druckverrninderung und Absenkung der 

Bremswirkung un ersten Kreis. 
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Diese Wirkungen und Nachteile des bekannten Bremsventils 
nach der Druckschrift Dl, die in' Falle einer Druck-
begrenzung in' zweiten Bremskreis dann auftreten, wenn 
z. B. infolge eifler Panikbremsung ein inechanisches 
Durchsteuern in den' Bremsventil erfolgt ist, sind nach 
Auffassung der Kaininer für einen Fachinann sowohi aufgrund 
theoretischer Betrachtungen als auch beiin praktischen 
Einsatz des bekannten Bremsventils ohrie weiteres 
erkennbar. 

	

2.6 	Ausgehend von diesen Uberlegungen steilt sich nun die 
Frage, ob die Verlegung der Druckbegrenzurigseiririchtung 
von den' Steuerkolben des ersten Bremskreises in den als 
Relaiskolben ausgebildeten Steuerkolben des zweiten 
Kreises auf einer erfinderischen Tâtigkeit beruht. 

	

2.7 	In einem Mischdruckbren'ssystem der den' Streitpatent 
zugrunde liegenden Art muS lediglich der Hochdruck in' 
zweiten Bremskreis begrenzt werden. Steilt sich nun, wie 
vorstehend beschrieben, heraus, daB bei der Verwendung des 
bekannten Zweikreis-Bren'sventils nach der Druckschrift Dl, 
bei den' die Druckbegrenzungseinrichtung in' Steuerkolben 
des ersten Bremskreisventils angeordnet 1st und somit den 
Druck in' ersten Bremskreis unn'itte].bar und den in' zweiten 
Breinskreis n'ittelbar Uber die hydraulische Vorsteuerung am 
Relaiskolben durch den Druck des ersten Bremskreises 
begrenzt, in Mischdruckbremsanlagen die genannten 
Nachteile a) und b) auftreten, dann ist es nach Auffassung 
der Kanuner naheliegend, die bekannte Druckbegrenzungs-
einrichtung uninittelbar in' Steuerglied des zweiten 

Bremsventils, d. h. in' Relaiskolben, anzuordnen. Es bietet 
sich schon aufgrund aligemeiner konstruktiver Uber-
legungen an, die DruckbegrenZUflg an den' Bremsventil 
anzuordnen, in dessen Kreislauf die Druckbegrenzung nótig 
ist. Nachdem das beanspruChte Zweikreis-Bremsventil nach 
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seiner Aufgabenstel.lUng für bekaflflte Mischdruckbrelns-
aniagen verwendet werden soil, bei denen der erste 
Bremskreis keiner Begrenzung bedarf, und das bekannte 
Ventil bei einem Einsatz in soichen Mischdruckbremsanlagen 
die genannten Nachteiie aufweisen würde, wird ein Fachmann 
die Druckbegrenzungseinrichtung schon aus diesem Grund 
in das Bremsventii des zweiten Bremskreises veriegen, 
dessen Kreis Hochdruck führt und sonit bezuglich des 
inaximalen Bremsdruckes zu begrenzen ist. 

Eine soiche Verlagerung der Druckbegrenzungseinrichtung 
vom ersten Bremskreis in den zweiten Breinskreis steilt un 
übrigen im Hinbiick auf die unter Punkt 2.5 geschilderten 
Wirkungen und Nachteiie bei Mischdruckbreinsanlagen der 
genannten Art eine Notwendigkeit dar, uin die Betriebs-
sicherheit un gesamten Brelussystern bei einer Panik-
bremsung, die zu einem mechanischen Durchsteuern führt, 
aufrechtzuerhalten. Nachdein bei einem soichen Zustand das 
bekannte Zweikreisbreinsventii eine Entiüftung im ersten 
(nicht zu begrenzenden) Bremskreis herbeiführt (vgl. 
Punkt 2.5 b)), erkennt der Fachmann, daB die Anordnung des 
bekannten Druckbegrenzers für den in Rede stehenden 
Anwendungsfail ungeeignet ist, und er wird nach anderen 
Lösungen suchen, von denen ganz offensichtlich die 
beanspruchte die nâchstliegende ist. 

2.8 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) beruht 
demnach nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 
EPU) und kann foiglich die Aufrechterhaltung des Patents 
nicht begründen. 

3. 	Hilfsantrag 

3.1 	Gegen den Anspruch 1 nach dein Hilfsantrag bestehen in 
forinaler Hinsicht ebenfalls keine Bedenken, nachdem dieser 
un wesentlichen auf einer Zusaminenfassung der Merkinale der 
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Ansprüche 1 und 2 der Patentschrift beruht und somit zu 
einer Einschränkung des SchutzuiflfaflgeS führt. Der 
Anspruch 1 nach dent Hilfsantrag unterscheidet sich vorn 
Anspruch 1 nach dent Hauptantrag mm wesentlichen dadurch, 
daB 

die konstruktive Anordnung des Hilfskolbens 29 in 
einer axialen Ausnehmung eines Kolbens 33 nâher 

definiert ist, 

in den Zeilen 1 und 2 des Anspruchs zum Ausdruck 
gebracht wird, daB "Mittel zur mechanischen Durch-
steuerung" vorgeseheri sind und 

C) 	das Wort "zumindest" mm Oberbegriff des Arispruchs 1 
nicht mehr enthalten ist. 

Die Anderung a) beruht auf der zusãtzlichen Einfügung der 
Merkinale des Anspruchs 2 des Patents. Die Einfügung gemâB 
b) betrif ft die Benennurig eines gemãB Aufgabenstellung 
obligatorischen Merkinals des beanspruchten Zweikreis-
Breinsventils. Durch die Anderung gemàB C) wird die durch 
die Unterlagen des Patents in keiner Weise gestützte 
Ausführungsinäglichkeit aus dent Anspruchswortlaut entfernt, 
nach der Druckbegrenzungseinrichtungen in beiden 
Breinskreisen des Zweikreis-Breinsventils inOglich sein 
sollen. 

3.2  Die Kammer ist der Auffassung, daB die zusãtzlich in den 
Anspruch 1 nach dent Hilfsantrag aufgenoinmenen Merkmale 
schon aus der Druckschrift Dl bekannt sind. Dôrt ist 
nämlich der Hilfskolben 18 ebenfalls in einer axialen 
Ausnehmung des Kolbens 16 gefuhrt, der zusammen mit dent 
Hilfskolben den Steuerkolben bildet. Die Feder 22, 24 ist 
ebenfalls unter Vorspannung mit ihren Enden sowohl am 
Teil 30 des Kolbens 16 als auch am Hilfskolben 18 
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abgestützt, dessen iub beidsejtig durch Anschläge des 
Kolbens festgelegt ist. 

Die weiterhin im Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 
angesprochenen Mittel zur mechanisChen Durchsteuerung 
stellen, wie die Aufgabenstellung und die vorstehende 
Diskussion des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag zeigt, em 
aus der Dl ebenfalls schon bekanntes, wesentliches Mer]cmal 

des beanspruchten Brexnsventils dar und wurden bei der 
Erôrterung der erfinderischen Tâtigkeit zum Anspruch 1 des 
Hauptantrags schon berücksichtigt. 

Das Breinsventil nach dem Anspruch 1 geinâB Hilfsantrag 
unterscheidet sich somit vorn Stand der Technik nach der 
Druckschrift Dl unverãndert dadurch, daB die Druck-

begrenzungseinrichtung nicht iirt ersten, sondern im zweiten 
Bremskreis angeordnet ist. Diese MaBnahme beruht jedoch 
aus den zum Hauptantrag genannten Gründen nicht auf einer 

erfinderischen Tätigkeit. 

	

3.3 	Der Patentanspruch 1 aus nach Hilfsantrag hat soinit 

ebenfalls keinen Bestand. 

	

4. 	Die Ansprüche 2 bis 4 nach dein Hauptantrag bzw. die gemâB 

Hilfsantrag noch verbleibenden Ansprüche 2 und 3 sind auf 

den nicht gewährbaren Anspruch 1 des Haupt- bzw. des 
Hilfsantrags zurückbezogen und teilen deren Rechts-

schicksal. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das europâische Patent Nr. 0 151 988 wird widerrufen. 

Die Geschâftsstellenbeamtin: 	Der Vorsitzende: 

M. Kiehi 
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